
Unternehmer und 
Geschäftsführer

GmbH: Satzungen und Anstellungsverträ-
ge jetzt auf Aktualität prüfen                  

Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern 
und ihrer GmbH müssen stets im Vorhin-
ein getroffen werden, um rechtswirksam 
zu sein. Rückwirkende Vereinbarungen 
werden von der Finanzverwaltung oft ver-
worfen und führen zu verdeckten Gewinn-
ausschüttungen. Daher sollten jeweils zum 
Jahresanfang sowohl die GmbH-Satzungen 
als auch die Anstellungsverträge mit den 
Geschäftsführern auf ihre Aktualität hin 
untersucht werden. Zu prüfen wären ins-
besondere die Angemessenheit der Höhe 
des Gehalts, der Tantieme und anderer 
variabler Gehaltsbestandteile sowie des  
Urlaubs- und Weihnachtsgeldanspruchs. 
Sofern ein Pensionsanspruch besteht, sollte 
auch dieser auf seine Angemessenheit hin 
überprüft werden. 

Verständlicherweise besteht immer wieder 
der Wunsch, auch dem Gesellschafter-Ge-
schäftsführer eine Vergütung zu zahlen, die 
sich nach dem Umsatz richtet. Doch Vorsicht: 
Diese wird nur in ganz wenigen Ausnahme-

fällen anerkannt. Also sollte lieber eine Tan-
tieme vereinbart werden, die sich am Gewinn 
orientiert. Der erfolgsabhängige Bestandteil 
sollte üblicherweise nicht höher sein als ¼ 
der Gesamtvergütung, das heißt das Verhält-
nis von Festgehalt zu variablem Gehalt sollte 
bei 75 zu (max.) 25 liegen. 

Auch die „Gesamtausstattung“ eines Ge-
sellschafter-Geschäftsführers muss noch 
angemessen sein. Orientieren Sie sich daher 
an branchenüblichen bzw. betriebsinternen 
Werten oder an Zahlen aus Vergleichsstudi-
en. Zudem darf die Vergütung nicht zu einer 
so genannten Gewinnabsaugung führen, das 
heißt, der Gesellschaft muss nach Abzug des 
Geschäftsführergehalts noch ein angemes-
sener Gewinn verbleiben. 

Verrechnungskonten sind ein beliebtes Mit-
tel, um Zahlungen zwischen GmbH und Ge-
sellschafter abzuwickeln und um nicht bei 
jeder Kleinigkeit einen gesonderten Dar-
lehensvertrag abschließen zu müssen. Der 
Jahresanfang ist ein guter Zeitpunkt, um zu 
prüfen, ob Verrechnungskonten ausgegli-
chen werden sollten, ob die Verbindlichkei-
ten werthaltig sind, ob eine Umwandlung 
in ein langfristiges Darlehen erfolgen sollte 
und ob die Verzinsung noch angemessen ist.

Corona: Weiterhin Stundung im verein-
fachten Verfahren möglich

Das Coronavirus hat Deutschland noch im-
mer im Griff und sorgt bei vielen Unterneh-
mern weiterhin - oder erneut - für erhebli-
che Umsatzeinbußen. Aus diesem Grunde 
hat die Finanzverwaltung abermals verfah-
rensrechtliche Erleichterungen für betroffe-
ne Steuerpflichtige erlassen (BMF-Schreiben 
vom 7.1.2021 und koordinierter Ländererlass 
vom 9.12.2021). Danach gilt:
 
Stundung im vereinfachten Verfahren: 
Steuerpflichtige, die durch die Coronak-
rise einen erheblichen wirtschaftlichen 
Schaden zu verzeichnen haben, können 
bis Ende Januar 2022 unter Darlegung ih-
rer Verhältnisse Anträge auf Stundung 
der bis dahin fälligen Steuern stellen. Die 
Stundungen sind zwar zunächst längstens 
bis zum 31. März 2022 zu gewähren, aller-
dings kann das Finanzamt so genannte An-
schlussstundungen - in Verbindung mit einer 
Ratenzahlung - bis zum 30. Juni 2022 gewäh-
ren. Bei der Nachprüfung der Voraussetzun-
gen für Stundungen und Anschlussstundun-
gen sind keine strengen Anforderungen zu 
stellen. Auf die Erhebung von Stundungszin-
sen darf die Finanzverwaltung verzichten.
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Vollstreckungsaufschub im vereinfachten 
Verfahren: Wird dem Finanzamt bis Ende 
Januar 2022 mitgeteilt, dass ein Vollstre-
ckungsschuldner coronabedingt „nachweis-
lich unmittelbar und nicht unerheblich ne-
gativ wirtschaftlich betroffen ist“, soll das 
Finanzamt bis Ende März 2022 von Vollstre-
ckungsmaßnahmen absehen. Auch Säum-
niszuschläge in diesem Zusammenhang 
sind grundsätzlich zu erlassen. Der Voll-
streckungsaufschub kann bis Ende Juni 2022 
verlängert werden, wenn eine angemessene 
Ratenzahlung vereinbart wird. Das Gesagte 
gilt für die bis zum 31. Januar 2022 fällig ge-
wordenen Steuern.
 
Anpassung von Steuervorauszahlungen: 
Steuerpflichtige, die einen coronabedingten 
wirtschaftlichen Schaden hinnehmen müs-
sen, können bis zum 30. Juni 2022 Anträge auf 
Anpassung der Vorauszahlung auf die Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer 2021 und 
2022 stellen. Bei der Nachprüfung sind kei-
ne strengen Anforderungen zu stellen. Die-
se Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, 
weil die Steuerpflichtigen die entstandenen 
Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nach-
weisen können. 

Gewerbesteuer: Bei Kenntnis veränderter 
Verhältnisse hinsichtlich des Gewerbeer-
trags kann das Finanzamt für den laufenden 
Erhebungszeitraum die Anpassung der Ge-
werbesteuer-Vorauszahlungen veranlassen. 
Betroffene Steuerpflichtige können daher 
bis zum 30. Juni 2022 unter Darlegung ihrer 
Verhältnisse Anträge auf Herabsetzung des 
Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der 
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 2021 und 
2022 stellen. Auch hier gilt: Bei der Nachprü-
fung der Voraussetzungen sind keine stren-
gen Anforderungen zu stellen. Diese Anträ-
ge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die 
Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden 
wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen 
können. Für etwaige Stundungs- und Er-
lassanträge gilt auch im Hinblick auf einen 
möglichen Zusammenhang mit Auswirkun-
gen des Coronavirus, dass diese an die Ge-
meinden und nur dann an das zuständige 
Finanzamt zu richten sind, wenn die Fest-
setzung und Erhebung der Gewerbesteuer 
nicht den Gemeinden übertragen worden ist. 

 
Corona: Verlängerung der Wirtschaftshil-
fen bis Ende März 2022

Angesichts der vierten Corona-Welle und 
der damit einhergehenden Schäden für die 
Wirtschaft werden die Corona-Wirtschafts-
hilfen bis Ende März 2022 fortgeführt. Bun-
desfinanz- und Bundeswirtschaftsministe-
rium haben sich auf die Hilfen geeinigt. Die 
bisherige Überbrückungshilfe  III  Plus wird 
nun im Wesentlichen als Überbrückungs-
hilfe  IV  bis Ende März 2022 fortgeführt. 
Unternehmen erhalten über die Überbrü-

ckungshilfe  IV  weiterhin die Erstattung von 
Fixkosten. Zusätzlich zur Fixkostenerstat-
tung erhalten Unternehmen im Rahmen 
der Überbrückungshilfe  IV, die im Rahmen 
der Corona-Pandemie besonders schwer 
und von Schließungen betroffen sind, ei-
nen zusätzlichen Eigenkapitalzuschuss. 
Dieses Instrument gab es zwar bereits in 
der Überbrückungshilfe III und der Überbrü-
ckungshilfe III Plus, in der Überbrückungshil-
fe IV wird es aber angepasst und verbessert. 
Dadurch erhalten insbesondere Unterneh-
men, die von der Absage von Advents- und 
Weihnachtsmärkten betroffen sind - etwa 
Schausteller, Marktleute und private  
Veranstalter - eine erweiterte Förderung.

Ebenfalls fortgeführt wird die Neustarthilfe 
für Soloselbständige. Mit der Neustarthil-
fe 2022 können Soloselbständige weiterhin 
pro Monat bis zu 1.500 Euro an direkten Zu-
schüssen erhalten, insgesamt für den ver-
längerten Förderzeitraum also bis zu 4.500 
Euro. Die FAQ zur Überbrückungshilfe IV und 
Neustarthilfe Plus 2022 sollen zeitnah veröf-
fentlicht werden.

Die umfassenden Ausführungsbestimmun-
gen, die sich oft kurzfristig ändern, machen 
es leider schwierig, auf die Corona-Hilfen im 
Rahmen dieser Mandanteninformation kon-
kret einzugehen. Ausführliche Informationen 
finden Sie auf der Website www.ueberbrue-
ckungshilfe-unternehmen.de, die das Bun-
desfinanz- und das Bundeswirtschaftsminis-
terium laufend aktualisieren. 

Umsatzsteuer: Sofortbesteuerung trotz 
Ratenzahlung

Unternehmer, die die Umsatzsteuer nach 
vereinbarten Entgelten berechnen, so ge-
nannte Sollversteuerer, müssen die Umsatz-
steuer für ihre Leistungen bereits für den 
Voranmeldungszeitraum zahlen, in dem die 
Leistungen ausgeführt worden sind. Folge 
ist eine Vorfinanzierung der Umsatzsteuer 
zugunsten des Fiskus. Gerade bei Raten-
zahlungen, die sich über Jahre hinziehen, 
kann diese Vorfinanzierung einen erhebli-
chen Umfang annehmen. Doch abgesehen 
von besonderen Fallkonstellationen ist dies 
zulässig - so der Europäische Gerichtshof 
in einem aktuellen Urteil (EuGH-Urteil vom 
28.10.2021, C-324/20).

Es ging um folgenden Sachverhalt: Im Jahr 
2012 erbrachte ein Unternehmer eine Ver-
mittlungsleistung. Aus der Honorarverein-
barung geht hervor, dass der Unternehmer 
seine vertraglichen Verpflichtungen in 2012 
erfüllt hatte. Als Vergütung wurde ein Betrag 
von 1 Mio. Euro zuzüglich Umsatzsteuer fest-
gesetzt, die in Teilbeträgen von 200.000 Euro 
plus Umsatzsteuer zu zahlen war. Die Beträ-
ge waren in einem Abstand von jeweils ei-
nem Jahr fällig, und der erste Teilbetrag war 

am 30. Juni 2013 zu zahlen. Zum jeweiligen 
Fälligkeitszeitpunkt erstellte der Unterneh-
mer eine Rechnung über den geschuldeten 
Betrag, vereinnahmte ihn und entrichtete die 
entsprechende Umsatzsteuer. Das Finanzamt 
sah die Dienstleistung bereits im Jahr 2012 
als erbracht an und forderte für dieses Jahr 
die Umsatzsteuer. Der Bundesfinanzhof hat-
te das Verfahren ausgesetzt und den EuGH 
um Stellungnahme gebeten, der nun aber im 
Sinne der deutschen Finanzverwaltung ent-
schieden hat.

Praxistipp:
Sollversteuerer müssen bei Raten-
zahlungen bedenken, dass sie die 
Umsatzsteuer sofort ans Finanzamt 
abführen müssen und sollten dies bei 
ihrer internen Kalkulation berücksich-
tigen. Sinnvoll ist es üblicherweise, 
bereits in der Ursprungsrechnung den 
vollen Betrag mit voller Umsatzsteuer 
auszuweisen, auch wenn eine Raten-
zahlung vereinbart wird. Gleichzeitig 
wäre vertraglich festzuhalten, dass der 
Leistungsempfänger mit der ersten Ra-
tenzahlung auch die volle Umsatzsteu-
er zu zahlen hat. Sofern der Leistungs-
empfänger vorsteuerabzugsberechtigt 
ist, entsteht ihm kein Nachteil, denn er 
selbst hat seinerseits einen Anspruch 
gegenüber dem Finanzamt auf volle 
bzw. sofortige Erstattung der Umsatz-
steuer. Bitte sprechen Sie uns rechtzei-
tig an, sofern entsprechende Fälle bei 
Ihnen auftreten.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Gutscheine, Gutscheinkarten und Geld-
karten: Beachten Sie die neuen Regeln

Viele Arbeitgeber gewähren ihren Mitarbei-
tern Gutscheine, die diese zum Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen nutzen kön-
nen. Besonders beliebt sind zum Beispiel 
Tankgutscheine. Grundsätzlich bleiben diese 
geldwerten Vorteile als Sachbezug lohnsteu-
erfrei, wenn sie - bis 2021 - nicht höher sind 
als 44 Euro pro Monat. Ab 2022 gilt eine Frei-
grenze von 50 Euro pro Monat. Bereits seit 
dem 1.1.2020 ist allerdings eine gesetzliche 
Verschärfung eingetreten: Der Arbeitgeber 
kann dem Arbeitnehmer zwar weiterhin Gut-
scheine gewähren. Damit diese aber auch 
tatsächlich steuerfrei bleiben, ist unter an-
derem erforderlich, dass sie zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt 
werden. Damit soll der steuerliche Vorteil 
insbesondere im Rahmen von Gehaltsum-
wandlungen ausgeschlossen werden. 

Auch nachträgliche Kostenerstattungen sind 
nicht mehr begünstigt. Würde der Arbeitneh-
mer also zunächst tanken und seinen Arbeit-
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geber dann um Erstattung der Benzinkosten 
bitten, so wäre die Kostenerstattung kein 
Sachbezug und folglich nicht begünstigt.  
Eine weitere Verschärfung betrifft Gutschei-
ne, Gutscheinkarten und Geldkarten: Diese 
sind in der Vergangenheit zunehmend in der 
Weise ausgestaltet worden, dass sie dem In-
haber ermöglichen, aus einem breiten Sor-
timent eines Anbieters Waren zu beziehen. 
Auch wenn sie selbst nicht als Geld anzuse-
hen sind, so können sie vom Inhaber doch 
mittlerweile fast wie Geld eingesetzt werden. 
Das war dem Fiskus ein Dorn im Auge. Aller-
dings wollte er diese Art der begünstigten 
Sachbezüge nicht ganz verbieten, sondern 
nur einschränken. Und so gilt ebenfalls seit 
2020: Gutscheine und Geldkarten gelten wei-
terhin als Sachbezug, wenn sie ausschließ-
lich zum Bezug von Waren oder Dienstleis-
tungen beim Arbeitgeber oder bei einem 
Dritten berechtigen (§ 8 Abs. 1 Satz 3 EStG). 
Ferner ist erforderlich, dass die Gutscheine 
und Geldkarten zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn gewährt werden. 

Ab dem 1.1.2022 gilt eine weitere Bedingung 
für Gutscheine und Gutscheinkarten etc. 
(BMF-Schreiben vom 13.4.2021, BStBl 2021 I S. 
624): Damit diese als Sachbezug bis 50 Euro 
steuerfrei bleiben, müssen sie zusätzlich die 
Kriterien des § 2 Abs. 1 Nr. 10 Zahlungsdiens-
teaufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. Begüns-
tigt sind demnach - vereinfacht ausgedrückt 
- nur noch Gutscheine oder Karten, die be-
rechtigen, Waren oder Dienstleistungen ei-
nes bestimmten, begrenzten Anbieterkreises 
zu beziehen oder bei denen nur aus einer be-
grenzten Waren- oder Dienstleistungspalette 
ausgesucht werden kann. Das sind beispiels-
weise wiederaufladbare Geschenkkarten für 
den Einzelhandel, Centergutscheine, Kun-
denkarten von Shopping-Centern, Malls und 
Outlet-Villages, City-Cards, Stadtgutscheine 
oder Gutscheinkarten für Streamingdiens-
te (Film und Musik), Behandlungskarten für 
ärztliche Leistungen oder Reha-Maßnahmen. 
Begünstigt sind zudem
Tankgutscheine oder -karten eines einzelnen 
Tankstellenbetreibers zum Bezug von Waren 
oder Dienstleistungen in seiner Tankstelle;
von einer bestimmten Tankstellenkette (ei-
nem bestimmten Aussteller) ausgegebene 
Tankgutscheine oder -karten zum Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen in den einzel-
nen Tankstellen mit einheitlichem Marktauf-
tritt (z B. ein Symbol, eine Marke, ein Logo); 
die Art des Betriebs (z.B. eigene Geschäfte, 
im Genossenschafts- oder Konzernverbund, 
über Agenturen oder Franchisenehmer) ist 
unerheblich.

Praxistipp:
Die Anweisung des Bundesfinanzmi-
nisteriums enthält eine umfassende 
Aufzählung der begünstigten und 
nicht begünstigten Gutscheine bzw. 
Zahlungsmittel. Bei Rückfragen zu der 
Thematik helfen wir Ihnen gerne weiter.

Geringfügige Beschäftigung: Minderung 
der Umlagen U1 bis U3

Bei der Beschäftigung eines Minijobbers 
muss der Arbeitgeber eine Pauschalab-
gabe von 30 % (Rentenversicherung 15 %, 
Krankenversicherung 13 %, Pauschalsteu-
er 2 %) an die Minijobzentrale zahlen. Für 
Minijobber im Privathaushalt beträgt die 
Pauschalabgabe 12 % (Renten- und Kran-
kenversicherung je 5 %, Pauschalsteuer 2 
%). Darüber hinaus muss der Arbeitgeber 
zusammen mit der Pauschalabgabe noch 
bestimmte Umlagen für Lohnfortzahlung an 
die Minijobzentrale abführen: Umlage U1 für 
Krankheitsaufwendungen, Umlage U2 für 
Mutterschaftsaufwendungen, Umlage U3 für 
Insolvenzgeld (gilt nicht für Privathaushalte). 
Zum 1.1.2022 werden alle drei Umlagen abge-
senkt: Die Umlage U1 für Krankheitsaufwen-
dungen sinkt von bisher 1,0 % auf 0,9 % und 
die Umlage U2 für Mutterschaftsaufwendun-
gen von 0,39 % auf 0,29 % des Arbeitslohns. 
Die Umlage U3 für Insolvenzgeld vermindert 
sich von 0,12 % auf 0,09 %. Der Arbeitgeber 
entrichtet die Umlagen zusammen mit der 
Pauschalabgabe an die Minijobzentrale.

Sachbezüge: Freigrenze steigt ab 2022 
von 44 auf 50 Euro

Sachbezüge, die ein Arbeitnehmer von sei-
nem Arbeitgeber erhält, gelten als Arbeits-
lohn und unterliegen der Lohnsteuer. Für 
Waren und Dienstleistungen, die der Arbeit-
geber selbst herstellt oder erbringt, erhalten 
die Mitarbeiter den so genannten Personal-
rabatt-Freibetrag von 1.080 Euro im Jahr. Für 
andere Sachleistungen gilt hingegen eine 
Freigrenze von bislang 44 Euro pro Monat. 
Das heißt: Geldwerte Vorteile aus Sachbezü-
gen sind steuer- und sozialversicherungsfrei, 
wenn sie nicht mehr als 44 Euro im Monat 
betragen. Diese Sachgrenze ist nun zum 
1.1.2022 von 44 Euro auf 50 Euro pro Monat 
angehoben worden.

Praxistipp:
Bei dem Betrag von 50 Euro handelt 
es sich um eine Freigrenze, nicht um 
einen Freibetrag. Das bedeutet: Wird 
die Freigrenze auch nur um einen Cent 
überschritten, ist der gesamte Betrag 
steuer- und sozialversicherungspflich-
tig. Es ist nicht zulässig, den Monats-
betrag auf einen Jahresbetrag von 600 
Euro umzurechnen und eine einmalige 
Sachzuwendung bis zu diesem Betrag 
steuerfrei zu belassen. Die Leistung 
von bis zu 50 Euro muss vielmehr von 
Monat zu Monat gewährt werden.
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Immobilienbesitzer

Grundsteuer: Erlassantrag bei Mietausfäl-
len bis Ende März 2022 stellen

Gerade in Corona-Zeiten dürften viele Ver-
mieter Mietausfälle zu beklagen haben. 
Betroffene sollten dann unbedingt den 
Stichtag 31. März 2022 beachten: Falls sie bei 
vermieteten Wohnungen oder Gebäuden im 
Jahre 2021 ohne eigenes Verschulden erheb-
liche Mietausfälle erlitten haben, können 
Vermieter nämlich einen teilweisen Erlass 
der Grundsteuer beantragen - und zwar bei 
der zuständigen Gemeindeverwaltung bzw. 
in Berlin, Hamburg und Bremen (nicht aber 
Bremerhaven) beim Finanzamt.

Praxistipp:
Bei einer Ertragsminderung von mehr 
als 50 Prozent beträgt der Grundsteu-
ererlass 25 Prozent, bei einer Ertrags-
minderung von 100 Prozent gibt es 50 
Prozent der Grundsteuer zurück.

Ein Grundsteuererlass kommt aber nicht in 
Betracht, wenn die Ertragsminderung durch 
eine Fortschreibung des Einheitswerts be-
rücksichtigt werden kann, etwa wenn ein 
Gebäude stark beschädigt wurde. In diesen 
Fällen sollte beim Finanzamt ein Antrag 
auf Wertfortschreibung des Einheitswerts 
gestellt werden. Auch bei eigengewerblich 
genutzten Immobilien ist ein Erlass der 
Grundsteuer denkbar; maßgebend ist die 
Minderung der Ausnutzung des Grundstücks. 
Wer seine Räumlichkeiten also aufgrund der 
Konjunktur oder aufgrund von Corona-Maß-
nahmen nicht im gewohnten Umfang nutzen 
konnte, sollte einen Antrag auf Grundsteuer-
erlass zumindest in Erwägung ziehen.

Praxistipp:
Betriebsinhaber müssen jedoch zusätz-
lich darlegen, dass die Einziehung der 
Grundsteuer nach den wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Betriebs unbillig 
wäre. Dazu sollten sie den Jahresab-
schluss oder zumindest betriebswirt-
schaftliche Auswertungen vorlegen 
können.

Alle Steuerzahler

Unterstützung bedürftiger Personen: Un-
terhalt bereits zum Jahresanfang zahlen

Wer Angehörige finanziell unterstützt, darf 
seine Zahlungen als außergewöhnliche Be-
lastungen steuerlich geltend machen. Im 
Jahre 2022 sind bis zu 9.984 Euro abziehbar. 
Eine zumutbare Belastung wird dabei nicht 
gegengerechnet, wohl allerdings eigene 
Einkünfte und Bezüge der unterhaltenen 
Person, soweit diese 624 Euro im Jahr über-
steigen. Wichtig ist aber, dass die Zahlungen 
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möglichst frühzeitig geleistet werden, denn 
sonst drohen steuerliche Nachteile.

Im Einzelnen: Der Höchstbetrag von 9.984 
Euro mindert sich um jeden vollen Kalender-
monat, in dem die Voraussetzungen für den 
Abzug der Unterhaltsleistungen nicht vorge-
legen haben, um je ein Zwölftel. Da Unter-
haltsleistungen nach Ansicht der Finanzver-
waltung nicht auf Monate vor ihrer Zahlung 
zurückbezogen werden dürfen, würde eine 
Zahlung erst im Laufe des Jahres also dazu 
führen, dass sich der Höchstbetrag mindert 
und die ersten Monate steuerlich eventu-
ell verloren sind. Der Bundesfinanzhof hat 
diese Haltung mit Urteil vom 25.4.2018 (VI 
R 35/16) für zutreffend befunden. Beispiel: 
Der Sohn leistet im Dezember 2022 eine Un-
terhaltszahlung in Höhe von 3.000 Euro an 
seinen mittellosen Vater im Ausland. Die 
Unterhaltsleistung ist für ein ganzes Jahr be-
stimmt. Eine monatliche Zahlung ist wegen 
der hohen Gebühren für Auslandsüberwei-
sungen nicht sinnvoll. Das Finanzamt wird 
diese Zahlung jedoch nur mit einem Zwölftel 
des Höchstbetrages von 9.984 Euro, also 832 
Euro, anerkennen, da Unterhaltsleistungen 
nur absetzbar sind, soweit sie dem laufen-
den Lebensbedarf der unterhaltenen Per-
son im Kalenderjahr der Leistung dienen. 
Gegebenenfalls ist der Betrag bei der Un-
terstützung bedürftiger Personen - je nach 
Wohnsitzstaat des Empfängers - noch ent-
sprechend der so genannten Ländergruppe-
neinteilung zu kürzen. Der BFH stützt dieses 
Ergebnis.

Praxistipp:
Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, 
eine größere Unterhaltszahlung stets 
zu Beginn des Jahres zu leisten. Bei 
Unterhaltsleistungen an Ehegatten mit 
Wohnsitz im Ausland soll das negative 
Urteil übrigens nicht gelten. 

Insoweit ist davon auszugehen, dass 
die Zahlungen stets zur Deckung 
des Lebensbedarfs des gesamten 
Kalenderjahrs bestimmt sind. Aber 
dennoch sollte auch hier lieber eine 
Unterstützung bereits zu Jahresbeginn 
erfolgen. Im Übrigen ist der Abzug von 
Unterhaltszahlungen an den Ehegatten 
ohnehin nur möglich, wenn nicht die 
Voraussetzungen der Zusammenveran-
lagung vorliegen.

Koalitionsvertrag: Welche Steuerände-
rungen sind zu erwarten?

Am 24. November 2021 haben die „Ampelko-
alitionäre“ den Koalitionsvertrag vorgelegt, 
der auch steuerliche Pläne enthält. Natür-
lich muss noch abgewartet werden, welche 
Punkte in welcher Form tatsächlich umge-
setzt werden, zumal die steuerlichen Än-
derungen auch vom Bundesrat mitgetragen 
werden müssen. Dennoch soll nachfolgend 
kurz auf einige geplante Neuerungen einge-
gangen werden. 

· Die steuerliche Regelung für das Homeof-
fice, also die Homeoffice-Pauschale von bis 
zu 600 Euro, soll auch für das Jahr 2022 gel-
ten. Bislang wäre sie in 2021 ausgelaufen.

· Der Ausbildungsfreibetrag soll von 924 auf 
1.200 Euro erhöht werden.

· Pflegekräfte sollen einen Pflegebonus er-
halten und bis zu 3.000 Euro steuerfrei ver-
einnahmen können. Auch soll der Pflegebe-
ruf attraktiver gemacht werden, zum Beispiel 
mit einer Steuerbefreiung von Zuschlägen.

· Die Begünstigung von Plug-In-Hybridfahr-
zeugen bei der Dienstwagenbesteuerung soll 
reduziert werden. Die Förderung für neu zu-

gelassene Fahrzeuge soll stärker auf die rein 
elektrische Fahrleistung ausgerichtet sein. 

· Der Sparerpauschbetrag für Anleger soll 
zum 1. Januar 2023 auf 1.000 Euro bzw. 2.000 
Euro bei Zusammenveranlagung angehoben 
werden.

· Selbstständige können demnächst wohl 
eine „Superabschreibung“ beantragen, wenn 
sie Investitionen in digitale Wirtschaftsgüter 
tätigen oder aber Anschaffungs- und Her-
stellungskosten für Wirtschaftsgüter tragen, 
die dem Klimaschutz dienen. 

· Der volle Abzug der Rentenversicherungs-
beiträge als Sonderausgaben soll bereits ab 
2023 erfolgen. Zudem soll der steuerpflichti-
ge Rentenanteil ab 2023 nur noch um einen 
halben Prozentpunkt steigen. 

· Die so genannte Midijob-Grenze soll auf 
1.600 Euro steigen. Und die Minijob-Grenze 
soll sich an einer Wochenarbeitszeit von 10 
Stunden zu Mindestlohnbedingungen orien-
tieren. Dieser wird auf 12 Euro steigen. Die 
Minijob-Grenze wird dementsprechend mit 
Anhebung des Mindestlohns auf 520 Euro 
erhöht. Zudem soll die Förderung haushalts-
naher Dienstleistungen weiter ausgebaut 
werden.

Alleinerziehende, die stark von Armut be· 
troffen sind, sollen mit einer Steuergut-
schrift entlastet werden. Zudem soll die 
partnerschaftliche Betreuung von Kindern 
nach der Trennung gefördert werden.
Neben den genannten Einzelvorhaben gibt 
es übergeordnete Ziele wie die Digitalisie-
rung und Entbürokratisierung der Steuerver-
waltung sowie die intensivere Bekämpfung 
von Steuerhinterziehung und Steuervermei-
dung.
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